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Waldenserkomitee  in 
der deutschen Schweiz

Hinweis betr. steuerlicher Abzugsfähigkeit von Spenden

Gemäss Entscheid vom 14. August 2008 des Steueramts unseres derzeitigen Sitzkantons Aargau können Spenden an das Waldenserkomitee als freiwillige Zuwendungen vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden, sofern sie für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Es obliegt dem Spender, eine solche Zweckbestimmung bei der Einzahlung zum Ausdruck zu bringen. Dies kann erfolgen durch einen entsprechenden Hinweis auf dem Einzahlungsschein (ankreuzen bei "Gemeinnützige Spende" im Kopf des Einzahlungsscheins) bzw. einem entsprechenden Begleitkommentar bei einer Giro- oder Bank-Ueberweisung. Entweder wird die Spende für ein ausgewähltes soziales Werk der Waldenserkirche (z.B. "La Noce", "Casa Cares", "Riesi", "Agape", "Collegio" usw.) oder allgemein für ein "soziales Werk" bestimmt (die Auswahl erfolgt in diesem Fall durch das Waldenserkomitee selbst). Nicht abzugsberechtigt sind dagegen Spenden für Aktivitäten mit Kultus-Charakter (allg. Aufgaben der Waldenserkirche, Pfarrerlöhne und Pensionszulagen, Unterstützung einzelner Waldensergemeinden usw.). Für Spenden ohne entsprechende Angaben können wir leider keine Steuer​bescheinigungen mehr ausstellen. Bei der Spendenverdankung erfolgt in diesem Fall ein entsprechender Hinweis auf die Möglichkeit, durch eine "Nachmeldung" die Gemeinnützigkeit der Spende zu bestätigen. Selbstverständlich sind uns alle Arten von Spenden herzlich willkommen. 
Bei Unklarheiten steht Ihnen der Kassier des Waldenserkomitees gerne zur Verfügung. Weitere Angaben sowie eine Liste der von uns regelmässig unterstützten gemeinnützigen Werke der Waldenserkirche finden Sie auf unserer Web-Site www.waldenser.ch .
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